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Veranstaltungsausschreibung
DAV Sektion Stuttgart - BG Remstal

Alle Angaben Stand 11.10.2018 Änderungen vorbehalten

Fototour im Nationalpark Bayerischer Wald
Kategorie Natur und Umwelt

Allgemeine Informationen:

Event-Nr.: 192D0613 | Maximale Teilnehmerzahl: 7 | Anmeldeschluss: 09.05.2019

An dieser Veranstaltungen können teilnehmen:  Mitglieder der DAV Sektion Stuttgart, Mitglieder anderer DAV Sektionen.

Mindestalter zur Teilnahme: 18 Jahre

Datum: 24.05.2019 - 26.05.2019 | Beginn vor Ort: mittags | Uhrzeit: 13:00

Leitung: Michael Tramer | Tel.: 0172/5327513 | E-Mail.: michael.tramer@alpenverein-remstal.de

Gebühr: DAV-Mitglieder: 60,00 EUR

Enthaltene Leistungen:
Führung, Organisation, fotografische Unterstützung.

Zusätzlich einzukalkulieren:
Übernachtung/Frühstück ca. 45 EUR/Nacht, Kurtaxe, Verpflegung, Fahrtkosten, evtl. individuell Eintritte. Der Zugang zu den
Gehegen ist kostenlos.

Ort:
Hotel in Neuschönau, Bayerischer Wald.

Vortreffen:
Am 09.05.2019, um 18:30 Uhr im Gasthaus "Der Föhrich", Triebweg 95, 70469 Stuttgart-Feuerbach, GPS 48.807695,
9.140189.

Treffpunkt:
Sofern gemeinsame Anreise geplant ist, wird der Treffunkt den fest angemeldeten Teilnehmern rechtzeitig bekannt gegeben

Inhaltliche Informationen:

Inhalte: (mehr Details im Anhang)
Tagestouren vom Standquartier im Nationalpark. Fotografischer Schwerpunkt ist das große Tierfreigehege bei Neuschönau.
Wanderungen zu Lusen oder anderen Zielen finden nach Absprachen statt.

Ausrüstung:
Ausrüstungsliste 1  / Bergwandern. Hüttenschlafsack und Handtücher sind nicht notwendig. Fotoausrüstung siehe unten.

Wichtige Hinweise:

Bitte ggf. vorhandene Anmeldebeschränkungen für Nichtmitglieder oder Mitglieder anderer DAV-Sektionen unter
www.stuttgart-alpin.de beachten.
Unsere gültigen Teilnahmebedingungen finden Sie ebenfalls unter www.stuttgart-alpin.de.

DAV Sektion Stuttgart, Oktober 2018

../ausruestungsliste
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Anhang: Beschreibung des Veranstaltungsleiters zum geplanten Ablauf:

Im Nationalpark gibt es viele fotografisch reizvolle Motive. Da sind das große Tierfreigehege mit einer Vielzahl von Säugetieren
und Vögeln: Luchsen, Wölfen, Bären, Eleche, Wiesente, Auerhahn… (40 zum Teil stark bedrohte Tierarten) in meist natürlicher
Umgebung; den Berg Lusen mit Wäldern im naturbelassenen Zustand, Schachten (Weideflächen mit uralten Baumruinen),
Bachlandschaften.
Schwerpunkt werden die Tieraufnahmen am Morgen sein, danach dann nach Abstimmung Wanderungen in der Umgebung. Die
Reisezeit Ende Mai bietet die Möglichkeit die Tiere hoffentlich mit vielen Jungtieren zu fotografieren.

Wir treffen uns nach der Anreise um ca. 12:00 Uhr bei Neuschönau unweit des Tier-Freigelände Nationalparkzentrum Lusen.
Dort erwandern wir den ca. 7 km Rundweg des Gelände und bekommen einen ersten Eindruck von den möglichen Motiven mit
Tieren.

Die weiteren Tage gestalten sich wie folgt:
Morgens/am Vormittag gehen wir in das Tier-Freigelände, wo ich Tipps zur Einstellung der Kamera und den Grundlagen der
Fotografie gebe. Für die Aufnahmen sind gegenseitige Rücksichtnahme und Geduld gefragt.

Der weitere Tagesablauf hängt von den Interessen der Teilnehmer ab.
Möglich sind z. B.:
+ Fotografieren im Tier-Freigelände
+ Wandern in der Umgebung - Lusen, Großer Falkenstein
+ Besuch von Bachläufen - Kleine Ohe (Langzeitbelichtungen mit Stativ)
+ Baumwipfelpfad

Nach dem Abendessen können wir uns dann die Ergebnisse gemeinsam ansehen und besprechen.

Fotoausrüstung-Empfehlung: am Besten vom Tele mit mindestens 300 mm Brennweite bis zum Weitwinkel mit 20 mm
(Kleinbildäquivalent).
Wer Blumen fotografieren möchte sollte sein Macro mitnehmen. Ausreichend Speicherkarten, Stativ, Laptop und Fernglas.
Regenschirm und ein kleiner Klappstuhl machen das Ansitzen komfortabler.

Allgemeine Bedingungen zur Teilnahme an Kursen und Touren
Mit Zahlung oder Anzahlung der Teilnahmegebühr stimmt der Teilnehmer den nachfolgenden allgemeinen Teilnahmebedingungen und den in der Ausschreibung
aufgeführten besonderen Bedingungen für die Veranstaltung zu. Für Termine, Leiter, Veranstaltungsort, Inhalte und Preise kann keine Gewähr übernommen
werden. Einzelheiten sind jeweils mit dem Leiter der Veranstaltung abzuklären. Die Anmeldung ist erst nach Bezahlung der Teilnahmegebühr oder Anzahlung und
einer darauf folgenden Zusage seitens des Veranstalters gültig. Die Teilnahme ist nach Bezahlung der vollen Teilnahmegebühr möglich.
Bei Absage oder Abbruch der Veranstaltung aus Sicherheitsgründen besteht kein Anspruch auf Erstattung des Preises/ggf. Vorauszahlungen.
Bei Rücktritt des Teilnehmers: Generell werden 20,- Euro Bearbeitungsgebühr erhoben; 30-15 Tage vor Tag des Veranstaltungsbeginn werden 50 % des Preises
einbehalten; 14-5 Tage vor Tag des Veranstaltungsbeginn werden 80 % des Preises einbehalten, vom 4. Tag vor Tag des Veranstaltungsbeginn wird der volle Preis
einbehalten. Ist eine Veranstaltung voll belegt und kann der Platz, der durch den Rücktritt frei wird, an eine Person der Warteliste vergeben werden, behalten wir
20,- Euro Bearbeitungsgebühr ein. Bei Nichtantreten der Veranstaltung, vorzeitiger Abreise, verspäteter Anreise oder Ausschluss durch den Leiter hat der
Teilnehmer keinen Anspruch auf Erstattung des Preises / ggf. Vorauszahlungen.
Werden Leistungen Dritter durch den Veranstalter zur Durchführung in Anspruch genommen, die bei Absage des Teilnehmers vom Dritten nicht rückvergütet
werden, trägt der Teilnehmer hierfür das volle Risiko.
Lassen Sie sich über Anforderungen bezüglich Kondition, alpinem Können und Ausrüstung informieren. Es bleibt dem Leiter einer Ausfahrt vorbehalten, nach
pflichtgemäßem Ermessen, entsprechend den Anforderungen, einen Teilnehmer auszuschließen.
Wenn der Teilnehmer ein gesundheitliches Problem (z.B. Allergie, Verletzung, Diabetes etc.) hat, das den Ablauf der Veranstaltung beeinträchtigen könnte, ist er
verpflichtet, den Veranstaltungsleiter vor Veranstaltungsbeginn zu informieren.


